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1. Das Bürgerentlastungsgesetz  
 

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung werden ab dem 1.1.2010 besser steuerlich berücksichtigt. 
Davon profitieren sowohl privat als auch gesetzlich Versicherte. Außerdem können entgegen dem ersten 
Gesetzentwurf – innerhalb der aufgestockten Höchstbeträge – weiterhin Aufwendungen für sonstige 
Vorsorgeaufwendungen geltend gemacht werden, das betrifft zum Beispiel Prämien für Haftpflicht- 
oder Unfallversicherungen.  
 
Berücksichtigt wurde bei der Neuregelung, dass die Höhe der Aufwendungen bei privat Versicherten 
unterschiedlich ist, weil z. B. Faktoren wie Alter und Gesundheitszustand eine Rolle spielen. Werden 
die Kinder privat abgesichert, wird dies künftig auch besser steuerlich berücksichtigt. So besteht zum 
ersten Mal die Möglichkeit, die Beiträge für privat versicherte Kinder, die bei den Eltern mitversichert 
sind, vollständig abzusetzen. 
 
Die bestehende Regelung: Bisher können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zusammen 
mit anderen Vorsorgeaufwendungen nur bis zu einer Höhe von 2.400 € (Selbstständige) oder 1.500 € 
(Arbeitnehmer) steuerlich berücksichtigt werden.  
 
Die neue Regelung: Künftig steigen die Abzugsvolumina um 400 €, also auf 2.800 € bzw. 1.900 €. 
Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die für eine Basiskranken- und Pflegeversicherung gezahlten 
Beiträge voll abziehbar sind.  
 
Liegt der Steuerzahler mit seinen Vorsorgeaufwendungen unter den neuen Grenzen, kann er diese steu-
erlich voll ansetzen. Wendet er für seine Basiskranken- und Pflegeversicherung allerdings mehr auf als 
2.800 € bzw. 1.900 €, kann er seine tatsächlichen Ausgaben für die Basiskrankenversicherung ansetzen. 
Beitragsanteile zu Komfortleistungen, wie ein Einzelbettzimmer oder Chefarztbehandlung, fallen jedoch 
nicht darunter. Dies gilt auch für den Anteil, der auf die Finanzierung des Krankengeldes fällt.  
 
Zu dem Sachverhalt veröffentlichte das Bundesfinanzministerium zwei Beispiele, die zwar nicht ganz 
der Praxis entsprechen, die Neuregelungen aber dennoch verdeutlichen sollen. 
 
Beispiel: Herr Meier ist privat krankenversichert. Er zahlt im Jahr einen Krankenversicherungsbeitrag 
in Höhe von 2.400 €, wovon 10 % der Finanzierung von Komfortleistungen dienen. Auf die Basiskran-
kenversicherung entfällt somit ein Beitragsanteil von (2.400 € ./. 240 € =) 2.160 €. Für eine Pflege-
pflichtversicherung hat er 200 € gezahlt und andere sonstige Vorsorgeaufwendungen in Höhe von 200 € 
getätigt. 

 
 

Beiträge zur Krankenversicherung 2.400 € 
Beiträge zur Pflegepflichtversicherung 200 € 
Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen             200 € 
Summe 2.800 € 
Höchstens 2.800 € 
Mindestens jedoch Basiskrankenversicherung (2.160 €)  
+ Pflegepflichtvers. (200 €) 2.360 € 
Anzusetzen sind 2.800 € 

 
 

Angenommen, Herr Meier gibt deutlich mehr als 2.800 € für seine Basiskrankenversicherung aus, näm-
lich 4.000 €. 10 % fallen wieder auf Komfortleistungen.  
 
Die Basiskrankenversicherung kostet Herrn Meier also 3.600 €. Das heißt für ihn: 

 
 

Beiträge zur Krankenversicherung 4.000 € 
Beiträge zur Pflegepflichtversicherung 200 € 
Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen             200 € 
Summe 4.400 € 



Höchstens 2.800 € 
Mindestens jedoch Basiskrankenversicherung (3.600 €)  
+ Pflegepflichtvers. (200 €) 3.800 € 
Anzusetzen sind 3.800 € 

 
 

Neben den Regelungen zur Absetzbarkeit der Kranken- und Pflegeversicherung hat der Gesetzgeber 
noch weitere Änderungen in das „Bürgerentlastungsgesetz“ eingeflochten. So können volljährige Kin-
der ab 2010 8.004 € (vorher 7.680 €) verdienen, ohne dass die Eltern das Kindergeld verlieren. Die 
Auszahlung der neuen Leistung von 100 € für Schulbedarf von Kindern aus Haushalten, die Hilfe zum 
Lebensunterhalt benötigen, wird auch für Schüler der Jahrgangsstufen 11 bis 13 ausgeweitet. 
 
Entlastung für Unternehmern: Ein wichtiger Punkt der steuerlichen Entlastung der Unternehmen ist 
die Veränderung der Zinsschranke. Ziel dieser Schranke ist es, durch eine Beschränkung des Be-
triebsausgabenabzugs von Zinsen steuerschädliche Gestaltungen von Unternehmen zu verhindern. Die 
zur Schonung kleinerer Unternehmen eingeführte Freigrenze bei der Schranke wird von 1 Mio. € auf 
3 Mio. € erhöht. Sie gilt aber nur für Wirtschaftsjahre, die nach dem 25.5.2007 beginnen und vor dem 
1.1.2010 enden.  
 
Die bei der Umsatzsteuer für kleinere Unternehmen mögliche Ist-Besteuerung wird bundesweit ausge-
weitet (siehe nachfolgenden Beitrag). Das heißt, dass die Unternehmen die den Kunden in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer – auf Antrag – erst an das Finanzamt entrichten müssen, wenn die Rechnung 
tatsächlich bezahlt worden ist. Die dafür maßgebliche Umsatzgrenze wird auf 500.000 € verdoppelt. 
Diese Maßnahme gilt bereits ab 1.7.2009; sie soll aber Ende 2011 wieder auslaufen.  
 
Durch eine so genannte Sanierungsklausel können Unternehmen für zwei Jahre befristet (vom 1.1.2008 
bis 31.12.2009) bei der Übernahme eines anderen Unternehmens dessen Verlustvorträge steuerlich bes-
ser nutzen. Dafür muss der Unternehmenserwerb zum Zwecke der Sanierung erfolgt sein. Vorausset-
zung ist, dass auch 5 Jahre nach dem Erwerb die Lohnsumme einen Wert von 80 % der ursprünglichen 
Lohnsumme nicht unterschreitet. Wenn die Arbeitnehmervertreter einem Arbeitsplatzabbau zustimmen, 
kann dieser Wert aber auch unterschritten werden. Ein weiteres Kriterium ist die Zuführung von neuem 
Betriebsvermögen (mindestens 25 %) in die zu übernehmende Firma. Für die Nutzung des Verlustvor-
trages muss aber nur eines der beiden Kriterien (Arbeitsplätze oder Betriebsvermögen) erfüllt sein. 
 
 
2. Aufwendungen für eine Veranstaltung mit gesellschaftlichen 

und betrieblichen Elementen 
 
Mit Urteil vom 30.4.2009 kam der Bundesfinanzhof zu dem Entschluss, dass eine Veranstaltung des 
Arbeitgebers, die sowohl betriebliche als auch gesellschaftliche Bestandteile enthält, in Bezug auf den 
gesellschaftlichen Teil als Lohnzuwendung zu behandeln ist, wenn die Aufwendungen des Arbeitgebers 
insgesamt mehr als 110 € je Arbeitnehmer betragen haben. 
 
Ein dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zugewendeter Vorteil muss Entlohnungscharakter haben, um 
als steuerpflichtiger Arbeitslohn angesehen zu werden. Dem fehlt es u. a. in den Fällen, in denen der 
Arbeitgeber die Leistungen im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse vornimmt. Das ist bei Auf-
wendungen des Arbeitgebers aus Anlass einer sog. Betriebsveranstaltung anzunehmen, sofern eine Frei-
grenze von z. Z. 110 € je Arbeitnehmer nicht überschritten wird. 
 
Eine Betriebsveranstaltung kann jedoch auch Elemente einer sonstigen betrieblichen Veranstaltung, die 
ihrerseits nicht zu einer Lohnzuwendung führt, enthalten. Die Gesamtveranstaltung ist dann als ge-
mischt veranlasst zu werten mit der Folge, dass die Sachzuwendungen aufzuteilen sind. Die Aufwen-
dungen des Arbeitgebers für die Gesamtveranstaltung sind insgesamt nur dann kein Arbeitslohn, wenn 
die dem Betriebsveranstaltungsteil zuzurechnenden anteiligen Kosten die erwähnte Freigrenze von 110 
€ nicht überschreiten. 
 
 



3. Änderung der Rechtsprechung bei doppelter Haushaltsführung  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit zwei Urteilen vom 5.3.2009 seine Rechtsprechung zur doppelten 
Haushaltsführung nach Wegverlegung des Familienwohnsitzes vom Beschäftigungsort geändert. Zu den 
Werbungskosten gehören auch notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer wegen einer 
aus beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung entstehen. Bisher verneinte die Recht-
sprechung die berufliche Veranlassung einer doppelten Haushaltsführung, wenn der Steuerpflichtige die 
Familienwohnung aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt hatte und dann von einer 
Zweitwohnung am Beschäftigungsort seiner bisherigen Beschäftigung weiter nachging. 
 
Nach neuer Rechtsprechung des BFH schließt nun eine solche Wegverlegung des Haupthausstands aus 
privaten Gründen eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung nicht aus. Eine beruflich be-
gründete doppelte Haushaltsführung setzt voraus, dass aus beruflicher Veranlassung am Beschäftigung-
sort ein zweiter (doppelter) Haushalt zum Hausstand des Steuerpflichtigen hinzutritt. Beruflich veran-
lasst ist der Haushalt dann, wenn ihn der Steuerpflichtige nutzt, um seinen Arbeitsplatz von dort aus 
erreichen zu können. Wird ein solcher beruflich veranlasster Zweithaushalt am Beschäftigungsort einge-
richtet, so wird damit auch die doppelte Haushaltsführung selbst aus beruflichem Anlass begründet. 
Dies gilt selbst dann, wenn der Haupthausstand aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort 
wegverlegt und dann die bereits vorhandene oder eine neu eingerichtete Wohnung am Beschäfti-
gungsort aus beruflichen Gründen als Zweithaushalt genutzt wird. Denn der (beibehaltene) Haus-
halt am Beschäftigungsort wird nun aus beruflichen Motiven unterhalten.  
 
In dem vom BFH entschiedenen Streitfall waren der Ehemann in M und seine mit ihm zusammen veran-
lagte Ehefrau in A jeweils nichtselbstständig tätig. In A war zunächst auch der Familienwohnsitz der 
Eheleute, der nach der Geburt des ersten Kindes unter Aufgabe der Wohnung in A im November 2000 
zunächst nach M und im August 2001 wieder zurück nach A verlegt wurde. Der Ehemann wohnte nach 
dem Rückumzug in M zunächst im Hotel und mietete ab September 2002 in M eine Zweitwohnung an. 
Er machte Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung am Beschäftigungsort in M geltend. Auch in 
dem weiteren Verfahren hatte der ledige Kläger seinen Hauptwohnsitz vom Arbeitsort wegverlegt, die 
bisherige Wohnung am Beschäftigungsort beibehalten und die Aufwendungen dafür als Kosten einer 
doppelten Haushaltsführung angesetzt. In beiden Fällen lehnten dies die Finanzämter und auch die Vor-
instanzen auf Grundlage der früheren Rechtsprechung des BFH ab. 
 
Der BFH hob die Vorentscheidungen auf und entschied, dass die Berücksichtigung der Aufwendungen 
für die doppelte Haushaltsführung nicht schon deshalb ausscheide, weil der Hausstand jeweils vom Be-
schäftigungsort wegverlegt worden sei; unerheblich sei auch, ob noch ein enger Zusammenhang zwi-
schen der Wegverlegung des Hausstandes vom Beschäftigungsort und der (Neu-)Begründung des zwei-
ten Haushalts am Beschäftigungsort bestehe oder ob doch schon eine hinreichend lange Frist zwischen 
der Wegverlegung der Familienwohnung vom Beschäftigungsort und der Neubegründung des zweiten 
Haushalts am Beschäftigungsort verstrichen sei. 
 
 
4. Aufwendungen für Erststudium 
 
Seit dem 1.1.2004 können Steuerpflichtige ihre Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung und 
für das Erststudium nur noch im Rahmen ihrer beschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben bis zu einem 
Höchstbetrag von 4.000 € im Jahr steuerlich geltend machen. Berücksichtigungsfähig sind z. B. Schul- 
und Studiengebühren, Aufwendungen für Fahrten, Fachbücher und für ein häusliches Arbeitszimmer, 
Unterkunftskosten und Verpflegungsmehraufwendungen bei einer auswärtigen Unterbringung oder 
Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung.  
 
Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, die einen weitergehenden Abzug als vorab entstandene 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben allgemein für Ausbildungskosten zugelassen hat (z. B. für die 
erstmalige Berufsausbildung, Umschulungsmaßnahmen, ein berufsbegleitendes Erst- oder Promotions-
studium), ist damit nur bis zum 31.12.2003 anwendbar.  
 



Die neue gesetzliche Vorschrift lässt einen Abzug als Werbungskosten nur dann zu, wenn die Aufwen-
dungen im Rahmen eines Dienstverhältnisses entstehen, also beruflich bedingt sind.  
 
Der Ansatz als Sonderausgaben wirkt sich steuerlich allerdings nur dann aus, wenn positive Einkünfte 
in dem Veranlagungsjahr erzielt wurden. Zu dieser Problematik sind beim Bundesfinanzhof (BFH) 
mehrere Verfahren anhängig. Nunmehr hat der BFH eine  Entscheidung des Niedersächsischen Finanz-
gerichts (FG) aufgehoben und zur weiteren Verhandlung zurückverwiesen. 
 
Im entschiedenen Fall nahm ein Steuerpflichtiger nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung ein 
Studium auf. Die Aufwendungen für dieses Studium ließ das Finanzamt lediglich als Sonderausgaben 
bis zu einem Betrag von maximal 4.000 € im Jahr zu. Dieser Auffassung folgte der BFH nicht und ver-
wies die Sache zur weiteren Verhandlung nach seinen Vorgaben an das FG zurück.  
 
Betroffene Steuerpflichtige sollten die ihnen entstandenen Kosten als vorweggenommene Werbungs-
kosten bzw. Betriebsausgaben, je nachdem, ob nach dem Studium eine Tätigkeit als Arbeitnehmer oder 
eine selbstständige Tätigkeit angestrebt wird, steuerlich geltend machen. Seit 2005 ist die zweijährige 
Antragsfrist für die Antragsveranlagung weggefallen. Der Antrag zur Veranlagung kann für jedes Jahr 
bis zum Ablauf der vierjährigen Festsetzungsfrist gestellt werden. 
 
 
5. Höheres Elterngeld nach Steuerklassenwechsel 
 
Eltern dürfen vor der Geburt ihres Kindes die Steuerklassen wechseln, um eine Erhöhung des Elterngel-
des zu erzielen. Das Elterngeld wird grundsätzlich nach dem durchschnittlichen monatlichen Er-
werbseinkommen des Berechtigten in den letzten zwölf Monaten vor dem Monat der Geburt des Kindes 
berechnet. Dabei sind u. a. die auf dieses Einkommen entfallenden Steuern abzuziehen. Das Elterngeld 
beträgt 67 % des so ermittelten Einkommens bis zu einem Höchstbetrag von 1.800 € monatlich.  
 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 25.6.2009 in zwei Fällen entschieden, dass ein veranlasster 
Wechsel der Lohnsteuerklasse bei der Bemessung des Elterngeldes berücksichtigt werden muss. 
 
In einem Fall war die Steuerklasse von IV auf III, in dem anderen von V auf III geändert worden. Das 
führte zu geringeren monatlichen Steuerabzügen vom Arbeitsentgelt der Steuerpflichtigen. Gleichzeitig 
stiegen allerdings die von ihren Ehegatten (jetzt nach Steuerklasse V) entrichteten Einkommen-
steuerbeträge so stark an, dass sich auch die monatlichen Steuerzahlungen der Eheleute insgesamt deut-
lich erhöhten. Dieser Effekt wurde bei der späteren Steuerfestsetzung wieder ausgeglichen. 
 
Das Verhalten der Steuerpflichtigen sah das BSG nicht als rechtsethisch verwerflich und damit als 
rechtsmissbräuchlich an. Der Steuerklassenwechsel ist nach dem Einkommensteuergesetz erlaubt. Seine 
Berücksichtigung ist durch Vorschriften des Bundeselterngeld- und Erziehungszeitengesetzes weder 
ausgeschlossen noch sonst wie beschränkt. Ein Missbrauchsvorwurf lässt sich nach Auffassung des 
BSG nicht hinreichend begründen. Die Möglichkeit eines derartigen Steuerklassenwechsels ist im Ge-
setzgebungsverfahren erörtert worden, ohne dass dabei von Rechtsmissbrauch die Rede war.  
 
 
6. Verfassungsbeschwerde gegen Entfall des Kindergeldes durch den 

sog. „Fallbeileffekt“ abgewiesen 
 
Ein Kind wird beim Anspruch auf Kindergeld nur berücksichtigt, wenn es Einkünfte und Bezüge, die 
zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmt oder geeignet sind, von nicht mehr 
als 7.680 Euro im Kalenderjahr hat. Wird dieser Betrag auch nur um einen Euro überschritten, entfällt 
das gesamte Kindergeld. 
 
In einem vom Bundesverfassungsgericht zu entscheidenden Fall aus der Praxis lagen die Einkünfte des 
Kindes um einen geringen Betrag über dem Jahresgrenzbetrag. Daraufhin lehnte die Familienkasse die 



weitere Auszahlung des Kindergeldes ab. Die vom Steuerpflichtigen dagegen erhobene Klage wiesen 
sowohl das Finanzgericht wie auch der Bundesfinanzhof ab. 
 
Mit der Verfassungsbeschwerde macht der Steuerpflichtige u. a. geltend, dass der Gesetzgeber durch 
den starren Grenzwert ohne Härtefallregelung sein Ermessen überschreitet. Der Kindergeldanspruch 
entfällt aufgrund der sog. „Fallbeilregelung“ des Einkommensteuergesetzes, obwohl das Kind mit sei-
nem Einkommen nur geringfügig über der Einkommensgrenze liegt. Außerdem müsse berücksichtigt 
werden, dass auch weitere staatliche Vergünstigungen, so z. B. bei der Eigenheimzulage, von der Kin-
dergeldgewährung abhängig sind, die dann auch nicht mehr gewährt würden.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde als unsubstanziiert nicht zur Entschei-
dung angenommen. Damit hat das BVerfG aber noch keine Entscheidung zur Verfassungsmäßig-
keit der Regelung im Einkommensteuergesetz getroffen.  
 
Anmerkung: Zu diesem Thema ist noch ein Verfahren beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen 
III R 73 anhängig. Einsprüche auf abgelehnte Kindergeldbescheide können jetzt auf das Verfahren ge-
stützt bzw. erweitert werden. 
 
 
7. Zahlungen an den ehrenamtlichen Vorstand - eventuell Satzungsänderung 

erforderlich 
 
Viele gemeinnützige Vereine haben die Einführung des neuen Steuerfreibetrags für Einnahmen aus 
nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer steuerbegünstigten Körperschaft oder einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke in Höhe von 500 € im 
Jahr zum Anlass genommen, pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an Mit-
glieder des Vorstands zu zahlen. Nach den für Vereine geltenden zivilrechtlichen Vorschriften übt der 
Vorstand sein Amt jedoch grundsätzlich ehrenamtlich aus. Diese Bestimmung ist durch die Satzung des 
Vereins abänderbar. Die Organe des Vereins handeln aber dann pflichtwidrig, wenn sie ohne aus-
drückliche Erlaubnis in der Satzung pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergü-
tungen an Mitglieder des Vorstands zahlen. 
 
Ein Verein, dessen Satzung nicht ausdrücklich die Bezahlung des Vorstands erlaubt und der dennoch 
pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an Mitglieder des Vorstands zahlt, 
verstößt gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und kann nicht als gemeinnützig behandelt werden. Zur 
Bezahlung des Vorstands gehören auch Vergütungen, die - z. B. wegen einer Aufrechnung oder der 
Vereinbarung einer Rückspende – nicht durch Barzahlung oder Überweisung tatsächlich ausgezahlt 
werden. 
 
Von der Aberkennung der Gemeinnützigkeit will die Finanzverwaltung dann absehen, wenn die Zah-
lungen nach dem 10.10.2007 geleistet wurden, nicht unangemessen hoch waren und die Mitgliederver-
sammlung bis zum 31.12.2009 eine Satzungsänderung beschließt, die eine Bezahlung der Vor-
standsmitglieder zulässt. 
 
 
8.  Aufwertung ehrenamtlicher Betreuer 
 
Ehrenamtliche Betreuer von Menschen in Pflegeheimen erhalten in Zukunft dieselben steuerlichen Pri-
vilegien wie Übungsleiter. Für sie gilt deshalb ebenfalls eine jährliche Steuerbefreiung von 2.100 €.  
 
Mit der Erstreckung der Übungsleiterpauschale auf freiwillige Betreuer will der Gesetzgeber nicht nur 
signalisieren, dass ihm das Ehrenamt wichtig ist, sondern auch steigenden Ausgaben für Berufsbetreu-
ungen entgegenwirken. 
 
 
9. Reform des ehelichen Güterrechts 



 
Der Deutsche Bundestag hat den vorgeschlagenen Änderungen des Zugewinnausgleichs- und Vormund-
schaftsrechts zugestimmt. Die Neuregelungen im Zugewinnausgleichsrecht sollen für mehr Gerechtig-
keit bei der Vermögensauseinandersetzung bei der Scheidung sorgen und zum 1.9.2009 in Kraft treten. 
 
Bei einer Scheidung wird das Vermögen der Ehegatten auseinandergesetzt. Im gesetzlichen Güterstand 
(Zugewinngemeinschaft), in dem die Mehrzahl der Ehepaare lebt, gibt es dafür den Zugewinnausgleich. 
Der Grundgedanke des Zugewinnausgleichs liegt darin, den während der Ehe erzielten Vermögenszu-
wachs zu gleichen Teilen auf beide Ehegatten zu verteilen. Dieser Zugewinnausgleich bleibt auch wei-
terhin im Grundsatz beibehalten. Des Weiteren werden mit der Reform des Zugewinnausgleichs unred-
liche Vermögensverschiebungen zulasten des Ehegatten, der einen Ausgleichsanspruch hat, besser ver-
hindert. Ferner berücksichtigt die Reform, ob ein Ehepartner bereits mit Schulden in die Ehe gegangen 
ist bzw. die Tilgung dieser Schulden. Zu den Regelungen im Einzelnen:  
 

• Berücksichtigung von Schulden bei der Eheschließung: Nach geltendem Recht bleiben 
Schulden, die bei der Eheschließung vorhanden sind und zu einem sog. „negativen Anfangs-
vermögen“ führen, bei der Ermittlung des Zugewinns unberücksichtigt. Der Ehegatte, der im 
Laufe der Ehe mit seinem zuerworbenen Vermögen nur seine anfänglich vorhandenen Schulden 
tilgt, muss diesen Vermögenszuwachs bisher nicht ausgleichen. Zukünftig wird negatives An-
fangsvermögen berücksichtigt und der Grundgedanke des Zugewinnausgleichs konsequent 
durchgeführt. 

 
Beispiel: Thomas und Regina lassen sich nach 20-jähriger Ehe scheiden. Thomas hatte bei Ehe-
schließung 30.000 € Schulden. Im Verlauf der Ehe erzielte er einen Vermögenszuwachs von 
50.000 €. Das Endvermögen von Thomas beträgt also 20.000 €. Seine Frau Regina hatte bei Ehe-
schließung keine Schulden und während der Ehe ein (End-)Vermögen von 50.000 € erzielt.  
 
Nach altem Recht müsste Regina ihrem Mann einen Ausgleichsanspruch in Höhe von 15.000 € zah-
len, weil seine Schulden bei der Eheschließung unberücksichtigt bleiben. Künftig wird ein sog. nega-
tives Anfangsvermögen berücksichtigt. Regina und Thomas haben jeweils einen Zugewinn von 
50.000 € erzielt. Deshalb müsste Regina künftig keinen Zugewinnausgleich an ihren Mann zahlen.  

 
• Schutz vor Vermögensmanipulationen: Für die Berechnung des Zugewinns kommt es nach 

altem Recht auf den Zeitpunkt der förmlichen Übersendung (Zustellung) des Scheidungsantrags 
an. Die endgültige Höhe der Ausgleichsforderung wird aber durch den Wert begrenzt, den das 
Vermögen zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Scheidung durch das Gericht hat. In der Zwi-
schenzeit besteht die Gefahr, dass der ausgleichspflichtige Ehegatte sein Vermögen zulasten des 
ausgleichsberechtigten Ehegatten beiseiteschafft.  

 
Beispiel: Als Karl die Scheidung einreicht, hat er einen Zugewinn von 20.000 € erzielt. Seine Frau 
Franziska hat kein eigenes Vermögen. Nach Einreichung der Scheidung gibt Karl 8.000 € für eine 
Urlaubsreise mit seiner neuen Freundin aus und behauptet zudem, die restlichen 12.000 € an der 
Börse verloren zu haben. Als das Scheidungsurteil rechtskräftig wird, ist Karl kein Vermögen nach-
zuweisen. Franziska stehen zwar rechnerisch 10.000 € zu. Da das Vermögen von Karl nach dem 
Scheidungsantrag aber „verschwunden“ ist, hat sie plötzlich keinen Anspruch mehr. 
 
Vor solchen Manipulationen soll der ausgleichsberechtigte Ehegatte künftig geschützt werden. Die 
Güterrechtsreform sieht daher vor, dass die Zustellung des Scheidungsantrags nicht nur für die Be-
rechnung des Zugewinns, sondern auch für die konkrete Höhe der Ausgleichsforderung maßgeblich 
ist. Dann bleiben Ansprüche wie die von Franziska im Beispielsfall bestehen. 

 
• Auskunftsanspruch über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung: Jeder Ehegatte kann 

künftig Auskunft über das Vermögen des anderen zum Trennungszeitpunkt verlangen. Diese 
Auskunft dient dem Schutz vor Vermögensmanipulationen zwischen Trennung und Zustellung 
des Scheidungsantrags. Denn mithilfe des Auskunftsanspruchs kann jeder Ehegatte erkennen, 
ob das Vermögen des anderen in diesem Zeitraum geschrumpft ist. Das Gesetz geht aber noch 



weiter. Eine aus den Auskünften ersichtliche Vermögensminderung ist ausgleichspflichtiger 
Zugewinn, sofern der Ehegatte nicht entgegenhalten kann, dass keine illoyale Vermögensmin-
derung vorliegt, sondern ein unverschuldeter Vermögensverlust. 

 
• Verbesserung des vorläufigen Rechtsschutzes: Der Schutz des ausgleichsberechtigten Ehe-

gatten vor Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags ist derzeit nur gering ausgeprägt.  
 

Beispiel: Sabine ist Alleineigentümerin einer vermieteten Eigentumswohnung. Diese Eigentums-
wohnung stellt als Kapitalanlage einen nicht unerheblichen Teil ihres Vermögens dar. Sie will sich 
von ihrem Ehemann Rolf scheiden lassen und kündigt ihm unter Zeugen an: Du bekommst von mir 
nichts. Unmittelbar nach der Trennung inseriert sie die Wohnung zum Verkauf, obwohl dies wirt-
schaftlich nicht sinnvoll ist. Rolf befürchtet nun, dass der Verkauf nur dazu dienen soll, den Erlös 
beiseitezuschaffen, um ihm keinen Zugewinnausgleich zahlen zu müssen.  
 
Nach alter Rechtslage kann Rolf noch nichts unternehmen. Künftig kann er aber seine Ansprüche in 
einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren vor Gericht sichern. Damit wird verhindert, dass der ande-
re Ehepartner sein Vermögen ganz oder in Teilen beiseiteschafft. 

 
 
10. Bundestag verabschiedet Erbrechtsreform 
 
Der Bundestag hat am 2.7.2009 die von der Bundesregierung vorgeschlagene Reform des Erb- und Ver-
jährungsrechts verabschiedet. Ziel der Reform ist es, auf neue gesellschaftliche Entwicklungen und ge-
änderte Wertvorstellungen einzugehen. Die familiäre Verantwortung innerhalb der Familien, auf der das 
Pflichtteilsrecht beruht, soll dabei erhalten bleiben – eine Mindestbeteiligung der Kinder am Nachlass 
ihrer Eltern kann grundsätzlich nicht entzogen werden. Zugleich wird die Testierfreiheit gestärkt, damit 
jeder Einzelne sein Vermögen nach seinen Vorstellungen verteilen kann. Die wichtigsten Punkte der 
Reform sollen hier kurz aufgezeigt werden: 
 
• Modernisierung bei den Pflichtteilsentziehungsgründen: Das Pflichtteilsrecht lässt Abkömmlin-

ge, Eltern sowie Ehegatten und den Lebenspartnern des Erblassers auch dann am Nachlass teilhaben, 
wenn sie der Erblasser durch Testament oder Erbvertrag von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlos-
sen hat. Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Diese Höhe bleibt durch die 
Neuerungen unberührt.  

 Ein wesentliches Anliegen der Reform ist die Stärkung der Testierfreiheit des Erblassers, also seines 
Rechts, durch Verfügung von Todes wegen über seinen Nachlass zu bestimmen.  

 Dementsprechend werden die Gründe überarbeitet, die den Erblasser berechtigen, den Pflichtteil zu 
entziehen: 
 
• Die Entziehungsgründe werden vereinheitlicht, indem sie künftig für Abkömmlinge, Eltern und 

Ehegatten oder Lebenspartner gleichermaßen Anwendung finden. Bislang gelten insoweit Unter-
schiede. 

• Darüber hinaus werden künftig alle Personen geschützt, die dem Erblasser ähnlich wie ein Ehe-
gatte, Lebenspartner oder Kind nahestehen, z. B. auch Stief- und Pflegekinder. Eine Pflichtteils-
entziehung wird auch dann möglich sein, wenn der Pflichtteilsberechtigte diesen Personen nach 
dem Leben trachtet oder ihnen gegenüber sonst eine schwere Straftat begeht. Nach derzeitiger 
Gesetzeslage ist dies nur bei entsprechenden Vorfällen gegenüber einem viel engeren Personen-
kreis möglich. 

• Der Entziehungsgrund des „ehrlosen und unsittlichen Lebenswandels“ entfällt. Zum einen gilt er 
derzeit nur für Abkömmlinge, nicht aber für die Entziehung des Pflichtteils von Eltern und Ehe-
gatten. Zum anderen hat er sich als zu unbestimmt erwiesen. Stattdessen wird künftig eine rechts-
kräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung zur 
Entziehung des Pflichtteils berechtigen. Zusätzlich muss es dem Erblasser unzumutbar sein, dem 
Verurteilten seinen Pflichtteil zu belassen. Gleiches soll bei Straftaten gelten, die im Zustand der 
Schuldunfähigkeit begangen wurden. 

 



• Maßvolle Erweiterung der Stundungsgründe: Besteht das Vermögen des Erblassers im Wesentli-
chen aus einem Eigenheim oder einem Unternehmen, müssen die Erben diese Vermögenswerte oft 
nach dem Tod des Erblassers verkaufen, um den Pflichtteil auszahlen zu können. Lösung bietet hier 
die bereits geltende Stundungsregelung, die jedoch derzeit sehr eng ausgestaltet und nur dem pflicht-
teilsberechtigten Erben (insbes. Abkömmling, Ehegatte) eröffnet ist. Die Reform erleichtert die Vor-
aussetzungen für die Stundung und ferner wird sie für jeden Erben durchsetzbar sein. 

 
Beispiel: In Zukunft kann auch der Neffe, der ein Unternehmen geerbt hat oder die Lebensgefährtin 
des Erblassers eine Stundung gegenüber den pflichtteilsberechtigten Kindern geltend machen, sofern 
die Erfüllung des Pflichtteils eine „unbillige Härte“ darstellen würde. 

 
• Gleitende Ausschlussfrist für den Pflichtteilsergänzungsanspruch: Schenkungen des Erblassers 

können zu einem Anspruch auf Ergänzung des Pflichtteils gegen den Erben oder den Beschenkten 
führen. Durch diesen Anspruch wird der Pflichtteilsberechtigte so gestellt, als ob die Schenkung 
nicht erfolgt und damit das Vermögen des Erblassers durch die Schenkung nicht verringert worden 
wäre. Die Schenkung wird in voller Höhe berücksichtigt. Sind seit der Schenkung allerdings 10 Jah-
re verstrichen, bleibt die Schenkung unberücksichtigt. Dies gilt auch, wenn der Erblasser nur einen 
Tag nach Ablauf der Frist stirbt. 

 Die Reform sieht nun vor, dass die Schenkung für die Berechnung des Ergänzungsanspruchs gradu-
ell immer weniger Berücksichtigung findet, je länger sie zurückliegt: Eine Schenkung im ersten Jahr 
vor dem Erbfall wird demnach voll in die Berechnung einbezogen, im zweiten Jahr jedoch nur noch 
zu 9/10, im dritten Jahr zu 8/10 usw. berücksichtigt. Damit wird sowohl dem Erben als auch dem 
Beschenkten mehr Planungssicherheit eingeräumt. 

 
• Bessere Honorierung von Pflegeleistungen beim Erbausgleich: Ein wichtiger Punkt bei der Re-

fom ist die bessere Berücksichtigung von Pflegeleistungen bei der Erbauseinandersetzung. Zwei 
Drittel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, über die finanzielle Seite wird dabei selten 
gesprochen. Trifft der Erblasser auch in seinem Testament keine Ausgleichsregelung, geht der pfle-
gende Angehörige heute oftmals leer aus. Erbrechtliche Ausgleichsansprüche gibt es nur für einen 
Abkömmling, der unter Verzicht auf berufliches Einkommen den Erblasser über längere Zeit ge-
pflegt hat. Künftig soll der Anspruch unabhängig davon sein, ob für die Pflegeleistungen auf ein ei-
genes berufliches Einkommen verzichtet wurde. 

 
 Beispiel: Die verwitwete Erblasserin wird über lange Zeit von ihrer berufstätigen Tochter gepflegt. 

Der Sohn kümmert sich nicht. Die Erblasserin stirbt, ohne ein Testament hinterlassen zu haben. Der 
Nachlass beträgt 100.000 € Die Pflegeleistungen sind mit 20.000 € zu bewerten. Derzeit erben Sohn 
und Tochter je zur Hälfte. Künftig kann die Schwester einen Ausgleich für ihre Pflegeleistungen ver-
langen. Von dem Nachlass wird zugunsten der Schwester der Ausgleichsbetrag abgezogen und der 
Rest nach der Erbquote verteilt (100.000 - 20.000 = 80.000). Von den 80.000 € erhalten beide die 
Hälfte, die Schwester zusätzlich den Ausgleichsbetrag von 20.000 € Im Ergebnis erhält die Schwes-
ter also 60.000 € 

 
• Abkürzung der Verjährung von familien- und erbrechtlichen Ansprüchen: Änderungsbedarf 

hat sich auch im Verjährungsrecht ergeben. Mit dem Gesetz wird die Verjährung von familien- und 
erbrechtlichen Ansprüchen an die Verjährungsvorschriften des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes 
von 2001 angepasst. Diese sehen eine Regelverjährung von drei Jahren vor. Dagegen unterliegen die 
familien- und erbrechtlichen Ansprüche noch immer einer Sonderverjährung von 30 Jahren, von de-
nen das Gesetz zahlreiche Ausnahmen macht. Dies führt zu Wertungswidersprüchen in der Praxis 
und bereitet Schwierigkeiten bei der Abwicklung der betroffenen Rechtsverhältnisse. Die Verjährung 
familien- und erbrechtlicher Ansprüche wird daher der Regelverjährung von 3 Jahren angepasst. 
Dort, wo es sinnvoll ist, bleibt jedoch die lange Verjährung erhalten. 

 
 
 
 
 



  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 
 1.7. – 31.12.2008 = 3,19 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
-  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
Juli = 17,1; Juni = 107,1; Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8; Februar 
= 106,9; Januar = 106,3 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


